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 Veröffentlicht am 22.12.1960

Norm

ABGB §1409 Ec

Rechtssatz

Die Grundsätze der Entscheidung SZ 28/68 über die Einsicht in die Urkundensammlung unter besonderen Umständen

gelten auch in den Fällen des § 1409 ABGB. Für die Frage einer Vermögensübernahme oder Unternehmensübernahme

nach § 1409 ABGB ist umfänglich nicht der Zeitpunkt der Veränderung des Schuldverhältnisses, sondern der

tatsächlichen Übernahme maßgebend.
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